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Dass die Sicherheitsbehörden gestärkt werden müssen, machen 
Ereignisse, wie zuletzt in Halle, besonders deutlich. So fordert  
der vbob auch zu Recht die Ruhegehaltfähigkeit der Zulage für  
die Nachrichtendienste. Wir sehen jedoch auch die Notwendig-
keit der Wettbewerbsfähigkeit der allgemeinen Bundesverwal-
tung. Der einseitige Blick auf die Sicherheitsbehörden lässt je-
doch die Anerkennung für die Kolleginnen und Kollegen anderer 
Bundesbehörden und deren Anteil am demokratischen, rechts-
staatlichen und verlässlichen Verwaltungshandeln außer Acht.

Es ist geplant, dass das BesStMG zum 1. Januar 2020 in Kraft 
treten soll. Der vbob wird sich nichtsdestotrotz unvermindert 
weiter der Attraktivität und Modernisierung der Bundesver- 
waltung und der geltenden Rahmenbedingungen widmen. 
Beispielhaft seien hier eine Reform des Laufbahnrechts oder  
der Arbeitszeitverordnung genannt. Wir bleiben dran.

Dran bleiben wir auch an den Beratungen zum Bundeshaushalt. 
Wir haben die Gespräche mit den Berichterstattern diverser Ein-
zelpläne fortgesetzt und dabei einen guten und teilweise sehr 
 intensiven Meinungsaustausch geführt. Die Verantwortung der 
Abgeordneten für die Bundesverwaltung wird bei Ausbringung 
von Stellen für eine gute Aufgabenerledigung und der Bereitstel-
lung der Finanzmittel für den Sachhaushalt besonders deutlich.  
 
Die Gewerkschaft Bundesbeschäftigte erwartet von den Ab-
geordneten und auch von den Medien eine faire Behandlung 
nach der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes. Neue Stellen  
im Haushaltsplan 2020 bedeuten eben nicht, dass diese ab dem  
1. Januar 2020 direkt mit voll einsatzfähigen Kolleginnen und  
Kollegen besetzt sein können. Gerade für die Verwaltungsbe-
hörden und auch deren IT-Bereiche wird es zunehmend schwie-
rig, im Wettbewerb zu bestehen, obwohl das Aufgabenspektrum 
 interessant und vielfältig ist.

Wir bleiben dran, das gilt ebenso für die zur Novellierung des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes vom BMI vorgelegten 
Eckpunkte und die im Frühjahr 2020 stattfindenden Personal-
ratswahlen im Bundesbereich. Beide Themenfelder werden 
wir im November gemeinsam mit unseren Fachgruppen auf  
der Sitzung des Bundeshauptvorstandes erörtern. Wir halten  
Sie auf dem Laufenden.

Die Gewerkschaft Bundesbeschäftigte erwartet zu Recht, dass 
sich die Bundesregierung ohne Einschränkungen zur Bundesver-
waltung bekennt. Der vbob steht für die Belange aller Beschäftig-
ten in den Bundesbehörden und fordert ein Zeichen der Anerken-
nung, der Wertschätzung, des Vertrauens und die Einhaltung von 
Versprechen. 

Mit freundlchen Grüßen 
 
Ihre

 < Editorial 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

hinter uns liegen gesellschaftlich und politisch bewegende 
Wochen. Die Bilder aus Halle nach dem schrecklichen rechts- 
terroristischen Anschlag haben viele von uns noch deutlich vor 
Augen. Die Ereignisse lösen Wut und Trauer aus – die Gewerk-
schaft Bundesbeschäftigte lehnt jede Form von Terrorismus 
und Gewalt ab. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gilt den 
Todesopfern und ihren Hinterbliebenen. Den Verletzten wün-
schen wir eine baldige und gute Genesung. 

In den letzten Wochen ist das (partei)politische Geschehen stark 
in den Fokus von Bevölkerung und Medien gerückt. Die Landtags-
wahlen in Brandenburg, Sachsen und zuletzt in Thüringen haben 
viel Beachtung gefunden. Auch der Mitgliederentscheid zur Beset-
zung des vakanten Parteivorsitzes in der SPD war regelmäßiger 
Bestandteil der Medienberichterstattung. Die Große Koalition ar-
beitet währenddessen ihre im Koalitionsvertrag formulierten Zie-
le ab. Nach einer gemeinsamen Studie von Bertelsmann Stiftung 
und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung haben 
die Regierungsparteien in den ersten 18 Monaten ihrer Arbeit be-
reits zwei Drittel ihrer Versprechen eingelöst oder angepackt.

So hat sich die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag 
beispielsweise zu einem modernen und attraktiven öffentlichen 
Dienst bekannt, der mit bestens ausgebildeten und hoch- 
motivierten Beschäftigten seine Aufgaben gut, zuverlässig und 
effizient erledigt. Mit dem am 24. Oktober 2019 beschlossenen 
Besoldungsstrukturgesetz soll dieses Ziel umgesetzt werden. 
Doch der Gesetzgeber schränkt bei der Zielbeschreibung selbst 
ein. „Für die Bereiche der Bundeswehr sowie der Zollverwaltung 
wollen die Koalitionspartner die Gehalts- und Besoldungs- 
strukturen wettbewerbsgerecht gestalten.“ Als gewerkschaft-
liche Vertretung für die Beschäftigten der Bundesverwaltung  
hat der vbob von Beginn an nach den attraktivitätssteigernden 
Regelungen für die allgemeine Verwaltung gefragt und den 
 mangelnden Modernisierungswillen insgesamt thematisiert. 
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BuHaVo im November

Mitmachen – 
Mitgestalten
Alle reden über Digitalisierung, auch der vbob – 
wir können aber auch noch analog … Am 15. und 
16. November 2019 treffen sich die Vorsitzenden 
der vbob Fachgruppen mit dem Bundesvorstand 
zur Sitzung des Bundeshauptvorstandes zum 
gemeinsamen, persönlichen Austausch im dbb 
forum in Königswinter-Thomasberg.
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Der Bundesvorstand erwartet 
zwei Sitzungstage mit interes-
santen Diskussionen. Gesprächs-
stoff gibt es ausreichend, die 
Tagesordnung bildet das aktu-
ell umfangreiche Themenspek-
trum der Bundesverwaltung 
ab. Doch auch vbob-interne or-
ganisatorische Vorgänge wer-
den behandelt. 

Im Mittelpunkt der Tagung ste-
hen im weiteren Sinne die Per-
sonalräte. Einen Schwerpunkt 
wird die Novellierung des Bun-
despersonalvertretungsgeset-
zes bilden. Eine Arbeitsgruppe 
des vbob hat sich eigene Ge-
danken zu einem innovativen, 
zeitgemäßen Beteiligungsrecht 
gemacht. Von der Einführung 
und Umsetzung der zuneh-
menden, rasant fortschreiten-
den Digitalisierung über die 
wachsende Anzahl von ressort-
übergreifenden Maßnahmen 
bis hin zur Stärkung der Betei-
ligungsrechte bieten die aktu-
ellen Entwicklungen aus dem 
Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat reichlich 
Gesprächsstoff. Und auch der 
Arbeitsfähigkeit der Personal-
vertretungen, der Gestaltung 
der Rahmenbedingungen und 
Zusammenarbeit wird ausrei-
chend Beratungszeit einge-
räumt. 

Die im kommenden Jahr bevor-
stehenden Personalratswahlen 
beschäftigen die Personalräte, 
die Fachgruppen und den Bun-
desvorstand bereits seit länge-
rer Zeit. Folgerichtig sind die 
Personalratswahlen 2020 der 
weitere Schwerpunkt des Bun-
deshauptvorstandes. Die aus 
Mitgliedern des Bundesvor-
standes und Bundeshaupt- 
vorstandes bestehende AG 
Personalratswahlen wird die 
Ergebnisse ihrer Arbeit präsen-
tieren. Die teilnehmenden Vor-
sitzenden der Fachgruppen 
dürfen gespannt sein. Die Ar-
beitsgruppe wird neben den 
aktuellen Slogans für die Wah-
len die neu gestalteten Infor-
mationsmaterialien vorstellen. 
Besonderer Bedeutung werden 
den zu diskutierenden Eck-
punktepapieren zukommen. 

Bereits in der Frühjahrssitzung 
wurde das Eckpunktepapier zu 
fairen Arbeitszeiten erstellt. 
Nun sollen mit der Digitalisie-
rung und dem Personalvertre-
tungsrecht die Positionen des 
vbob bei zwei weiteren wichti-
gen Themenfeldern folgen. 
In den nächsten Wochen wer-
den in den meisten Fachgrup-
pen die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Personal-
ratswahlen aufgestellt und 
 deren Ideen und Ziele für die 
örtlichen Personalräte oder 
Stufenvertretungen vorstellen. 
Die Diskussionen zu den bei-
den Schwerpunktthemen bil-
den einen guten Auftakt für 
die Gestaltung des bevorste-
henden Personalratswahl-
kampfs. 

Neben den Personalratswah-
len und der Novellierung des 
BPersVG gilt es, sich auch noch 
weiteren Themenfeldern zu 
widmen. Einen besonderen 
Stellenwert nimmt in jeder Sit-
zung des Bundeshauptvorstan-
des die Umsetzung des Daten-
schutzes im vbob ein. Auch im 
November werden der Leiter 
der AG Datenschutz und der 
Datenschutzbeauftragte des 
vbob die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer über die aktuellen 
Entwicklungen informieren.

Die Attraktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit der Bundesver-
waltung sind ein zentrales An-
liegen der Gewerkschaft 
Bundesbeschäftigte. Mit dem 
Besoldungsstrukturenmoder-
nisierungsgesetz möchte die 
Bundesregierung im Beamten-
bereich einen bedeutenden 
Schritt in diese Richtung ge-
hen. Der Bundeshauptvorstand 
wird seine eigene Bewertung 
vornehmen. 

Mit der im kommenden Jahr 
anstehenden Tarifrunde 
besteht die Chance, die Be- 
zahlung und weitere Rahmen-
bedingungen für die Tarifbe-
schäftigten zu verbessern. 
Es ist noch einige Zeit bis die 
Forderungsfindung stattfinden 
wird, doch auch hier gilt es, 
sich frühzeitig auf das Thema 
einzustimmen, um am Ende 
einen passenden Forderungs-
katalog aufzustellen.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Bundeshauptvor-
standes reisen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet nach 
Königswinter-Thomasberg an. 
Über den Verlauf, die Ergebnis-
se und Beschlüsse der Tagung 
werden wir in der kommenden 
Ausgabe des vbob Magazins 
informieren. rb
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 < Der monatliche vbob Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem 1. Januar 2020:

Beitragsklasse Status der Mitglieder neuer Beitrag Erhöhung 

Klasse 0 Anwärter und Auszubildende 1,65 Euro 0,00 Euro

Klasse 1 A 1 bis A5 und EG 1 bis EG 4 7,30 Euro 0,70 Euro

Klasse 2 A 6 bis A 9 Z und EG 5 bis EG 9 9,70 Euro 0,90 Euro

Klasse 3 A 10 bis A 13 und EG 10 bis EG 13 12,80 Euro 1,25 Euro

Klasse 4 A 14 bis B 2 und EG 14 bis EG 15 Ü 14,60 Euro 1,40 Euro

Klasse 5 B 3 und höher oder Außertariflich Beschäftigte 16,40 Euro 1,55 Euro
 
Anmerkungen:

Während des Mutterschutzes sowie während der Elternzeit ruht die Beitragszahlungspflicht.

Anwärter und Auszubildende sind während des ersten Jahres ihrer Mitgliedschaft beitragsfrei.

Teilzeitbeschäftigte bis 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit sowie Ruheständlerinnen und 
Ruheständler haben den Beitrag der nächst niedrigeren Beitragsklasse – mindestens jedoch den 
der Beitragsklasse 1 – zu zahlen.

Beitragsanpassung zum 1. Januar 2020
Unsere von Sparsamkeit geprägte Organisationsstruktur und ein erheblicher 
Umfang an ehrenamtlicher Tätigkeit spiegeln sich in unseren fairen Mit-
gliedsbeiträgen wider. Die allgemeinen Preissteigerungen wirken sich auch 
auf die Arbeit des vbob aus und die Mitgliedsbeiträge sind die einzige Ein-
nahmequelle unseres Vereins.

Um das Niveau bei der Vertre-
tung Ihrer Interessen auch in 
Zukunft aufrechterhalten zu 
können, hat der Bundeshaupt-
vorstand nach eingehender 
Diskussion dem Bundesvertre-
tertag Ende 2017 empfohlen, 
eine Beitragserhöhung zum 
1. Januar 2020 zu beschließen.  
 
Der Bundesvertretertag ist im 
Mai 2018 diesem Antrag ge-
folgt. 

Alle Mitglieder, deren Beiträge 
von den Bezügen einbehalten 

oder dem Lastschrifteinzugs-
verfahren zugestimmt haben, 
brauchen nichts zu unterneh-
men. Hier erfolgt die Anpas-
sung automatisch. Alle ande- 
ren bitten wir, die Dauerauf-
träge beziehungsweise die 
Überweisungen der neuen 
Beitragsordnung anzupassen. 

Wir bitten um Verständnis für 
diese maßvolle Erhöhung. Die 
periodische Angleichung der 
Vereinsbeiträge sichert dem 
vbob die finanzielle Basis und 
gewährleistet die Kontinuität 

unserer Gewerkschaftsarbeit. 
Nach unseren Berechnungen 
bedarf es aller Wahrscheinlich-
keit nach bis zum Jahre 2025 
keiner weiteren Erhöhung. 

Auch nach dieser Beitragsan-
passung bewegen sich die 
Beiträge noch immer deutlich 
unter dem Durchschnitt ver-
gleichbarer Verbände und Ge-
werkschaften. Wir haben uns 
bewusst entschieden, die 
Beiträge zu erhöhen und nicht 
unsere Leistungen für unsere 
Mitglieder einzuschränken! 

„Nähe ist unsere Stärke“ ist 
unser Motto, ein Leitmotiv 
unserer Arbeit, das wir konse-
quent beherzigen. Unter die-
sem Leitgedanken steht die 
Verwendung Ihrer Mitglieds-
beiträge:

 > Wir wollen nah bei den Mit-
gliedern und ihren Bedürfnis-
sen sein. Um dies zu errei-
chen, wird Ihre Betreuung 
behörden- und ortsnah in 
53 Fachgruppen durchge-
führt. Hierfür bekommen 
die Vorstände vor Ort einen 
festen Anteil der Mitglieds-
beiträge.

 > Wir helfen bei der Organi- 
sation von Personalratswah-
len und unterstützen unsere 
Mitglieder bei der Vertretung 
Ihrer Interessen vor Ort.

 > Wir führen für unsere Mit-
glieder Seminare durch, 
vor allem im Personalvertre-
tungsrecht. Wir sorgen für 
geschulte und kompetente 
Personalvertreter(innen), 
auch in Ihrer Behörde.

 > Wir verwenden einen Teil 
Ihres Mitgliedsbeitrages für 
Ihre Sicherheit. Dafür haben 
wir für alle Mitglieder eine 
Freizeitunfallversicherung 
und eine Diensthaftpflicht-
versicherung abgeschlossen.

 > Ab dem Jahr 2020 erweitern 
wir den Versicherungsschutz 
der Diensthaftpflichtversi-
cherung auf die Nutzung 
von Dienstkraftfahrzeugen 
(insbesondere als Selbst-
fahrer[in]).

 > Notfall? Sie brauchen eine 
beruflich bedingte Rechtsbe-
ratung oder sogar Rechts-
schutz? Ja, wir helfen!

 > Wir informieren unsere Mit-
glieder über die neuesten 
gewerkschaftlichen Themen 
in unserem vbob Magazin.

Liebe Mitglieder, wir hoffen auf 
Ihr Verständnis und wünschen 
Ihnen eine friedvolle Advents- 
und Weihnachtszeit. Für das 
Jahr 2020 alles Gute, insbeson-
dere natürlich Gesundheit. 

Ihr Dirk Rörig, 
Bundeschatzmeister
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Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz verabschiedet 

Soll es das jetzt gewesen sein?
Der Deutsche Bundeswehrverband jubelt: „Gut.
Besser. BesStMG“. Die Deutsche Finanzgewerk-
schaft BDZ titelt: „Neue Bereichszulage wird beim 
Zoll eingeführt!“ Die DPolG Bundespolizei stellt 
fest: „Zahlreiche Verbesserungen, aber auch gro-
ße Enttäuschungen!“ Und auch die Gewerkschaft 
der Polizei meint: „… der Versuch bleibt hinter den 
Erwartungen zurück“. Die Gewerkschaft Bundes-
beschäftigte fragt: „Was macht attraktiv?“ 

Die Schlagzeilen spiegeln das 
Stimmungsbild diverser Ge-
werkschaften wider. Das Be-
soldungsmodernisierungsge-
setz (BesStMG) beinhaltet viele 
neue Maßnahmen und Verbes-
serungen insbesondere für die 
Bereiche der Bundespolizei, 
der Zollverwaltung und für die 
Soldatinnen und Soldaten. Es 
kann demnach nur ein erster 
kleiner Schritt hin zu einer 
Attraktivitätssteigerung im 
öffentlichen Dienst sein. Der 
vbob organisiert Mitglieder 
über den gesamten Bereich der 
Bundesverwaltung. Es ist uns 
wichtig, alle Bundesbehörden 
wettbewerbs- und zukunftsfä-
hig aufzustellen. Das BesStMG 
wird jedoch weder dem An-
spruch, die Besoldungsstruktur 
insgesamt noch das Dienst-
recht im Allgemeinen zu flexi-
bilisieren, modernisieren und 
zu vereinfachen, gerecht. 
 
Einige der wesentlichen Ände-
rungen für unsere Mitglieder 
sind:

 > Wegfall des Einstiegsamtes 
der Besoldungsgruppe A 2,

 > Schaffung einer Prämie für 
besondere Einsatzbereitschaft,

 > Zahlung einer Personal-
gewinnungsprämie und  
-bindungsprämie,

 > Erhöhung des Auslands-
zuschlags,

 > Erhöhung des Anwärter-
grundbetrages und Einfüh-
rung eines Anwärtererhö-
hungszuschlags,

 > Einführung einer Amtszulage 
für OARn/OAR des nichttech-
nischen Dienstes (A 13 g + Z) 
und

 > Angleichung der Kindererzie-
hungszeiten für vor dem 
1. Januar 1992 geborene Kin-
der auf 30 Monate (ab dem 
1. September 2020) im Be-
amtenversorgungsrecht,

 > Veränderungen von Stellen-
zulagen,

 > Erhöhung der Zulage für 
Beamte und Soldaten bei 
obersten Behörden sowie bei 
obersten Gerichtshöfen des 
Bundes,

 > Erhöhung der Zulage für 
Beamte und Soldaten bei den 
Nachrichtendiensten,

 > Zulage für Beamte beim BSI 
und ZITiS,

 > Zulage für Beamte und Sol-
daten beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge,

 > Erhöhung der Zulage für 
Beamte beim Bundeskrimi-
nalamt, bei der Bundespo- 
lizei und der Zollverwaltung, 

 > Schaffung einer Zulage für 
Beamte beim ITZBund und 
der Bundesanstalt für den 
Digitalfunk der Behörden 
und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben.

Nicht umgesetzt wurde die 
Neuordnung des Familienzu-
schlags. Der vbob hatte die 
ursprünglich im Referenten-
entwurf geplanten Verände-
rungen differenziert bewertet. 
Begrüßt wurde die ursprüng-
liche Prämisse der besseren 

Berücksichtigung der Kinder. 
Der Preis hierfür, die Halbie-
rung des Verheiratetenzu-
schlags und die Kürzung der 
Bezugsdauer für verwitwete 
Beamtinnen und Beamte, 
konnte nicht akzeptiert wer-
den und wurde heftig kriti-
siert. 
 
Die massive Ablehnung führte 
schließlich zur Streichung der 
Reform des Familienzuschlags.  
Der Bundestag hat das BMI 
nun aufgefordert, eine Reform 
des Familienzuschlags auf der 
Basis des Referentenentwurfs 
und im Lichte der geführten 
Debatte zeitnah fortzuent-
wickeln.

Der vbob – Gewerkschaft Bun-
desbeschäftigte fordert wei-
terhin die Dynamisierung und 
Ruhegehaltsfähigkeit der Zula-
gen. Speziell die Ablehnung der 
Ruhegehaltfähigkeit der Zula-
ge für Beamte der Nachrich-
tendienste ist nicht nachvoll-
ziehbar. Vor dem Hintergrund, 
dass einige Bundesländer (u. a. 
Bayern, Nordrhein-Westfalen) 
mittlerweile diese Zulage wie-
der als Bestandteil der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge auf-
genommen haben, sollte der 
Bund – auch aus Wettbewerbs-
gründen – hier gleichziehen. 
Die Beschäftigten der Nach-
richtendienste haben über den 
aktiven Dienst hinaus sicher-
heitsrelevante Verhaltenswei-
sen an den Tag zu legen. 

Die tiefgreifenden Erschwer-
nisse und besonderen Be-
schränkungen im aktiven 
Dienst und im Ruhestand 
rechtfertigen das Wiederauf-
leben der Ruhegehaltfähigkeit 
im Besonderen. Die Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn gebie-
tet es, für die nach dem akti- 
ven Erwerbsleben fortbeste-
henden Erschwernisse und 
Risiken angemessen abzugel-
ten. 

Die weiteren Positionen des 
vbob, wie beispielsweise zur 
Anhebung des Eingangs amtes 
im mittleren nichttechnischen 
Dienst auf die Besoldungsgrup-
pe A 7, werden auch nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes 
ebenso weiterverfolgte, wie 
die Aufhebung der Obergren-
zen für Beförderungsämter 
und eine Ausweitung der Stel-
lenzulage für IT-Fachkräfte 
über das ITZBund und die 
BDBOS hinaus. Neben der 
längst überfälligen Rücknahme 
der einseitigen Erhöhung der 
wöchentlichen Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten 
ist eine umfängliche Diskussi-
on über eine grundsätzliche 
Flexibilisierung von Arbeitszeit 
und -ort sowie zur Anerken-
nung von Reisezeit als Arbeits-
zeit dringend geboten. 

Die Schaffung beruflicher Per-
spektiven durch ein moderni-
siertes Laufbahnrecht ist ein 
weiteres Ziel des vbob. Eine 
verbesserte Durchlässigkeit der 
Laufbahngruppen ist dabei nur 
ein Baustein, der mit der über-
fälligen Evaluierung der Förde-
rung besonders leistungsstar-
ker Beamtinnen und Beamten 
(§ 27) und der Schaffung von 
Verzahnungsämtern umge-
setzt werden kann. Die Diskus-
sion muss zeitnah angestoßen 
werden.

Für das gesetzte Ziel, den ge-
änderten Anforderungen an 
den öffentlichen Dienst beson-
ders im Hinblick auf die demo-
grafische Entwicklung und der 
digitalen Transformation ge-
recht zu werden, bietet das 
Gesetz keine adäquaten 
Lösungsansätze. Die Gewerk-
schaft Bundesbeschäftigte 
wird weiter für eine attraktive, 
wettbewerbsfähige Bundes-
verwaltung streiten, damit 
auch wir am Ende jubeln: Gut. 
Besser. Bundesverwaltung. 
 rb
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Aus den Fachgruppen

Fachgruppenversammlung der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

sollen beschleunigt und ver-
einfacht werden. Alternative 
Lösungen außerhalb der Lan-
desbauverwaltungen können 
und sollen jedoch nicht aus-
geschlossen werden. 

Nach der Verabschiedung des 
Vorstandssprechers mit dem 
Angebot, auch künftig kon-
struktiv zusammenzuarbeiten, 
gab die Bundesvorsitzende 
des vbob, Rita Berning, einen 
Überblick über aktuelle 
Themen des vbob.

 > DSGVO, Datenbank Mitglie-
derverwaltung; Technische 
Ausstattung/IT und Kommu-
nikation,

 > AG Datenschutz; Novellie-
rung BPersVG; Vorbereitung 
Personalratswahlen; Anpas-
sung des Dienstrechts

 > Politik: Attraktivität der 
Verwaltung; Besoldungs-
strukturmodernisierung; 
zeitgemäße ArbZVO; IT-Kon-
solidierung/Digitalisierung; 
Rückführung der Wochenar-
beitszeit

 > Ausblick: Anträge des BVT 
2018 und Weiterverfolgung 
nicht erledigter Themen; 
Personalratswahlen 2020; 
Tarifrunde 2020; Anpassun-
gen im Dienstrecht und 
Novellierung des BPersVG.

Am letzten Tag der Fachgrup-
penversammlung nahmen 
die Arbeitskreise ihre Tätigkeit 
wieder auf und im Anschluss 
erfolgte die Vorstellung der 
 Ergebnisse gegenüber allen 
Teilnehmenden.

Der Vorsitzende schloss die 
Fachgruppenversammlung 
2019 und forderte alle An-
wesenden auf, im kommenden 
Personalratswahlkampf 2020 
„Stimme und Gesicht“ der 
Fachgruppe zu sein. 

Unsere Erfolge überzeugen 
und wir haben gute Argumen-
te für jede Stimme, für unsere 
Listen und unsere Kandidatin-
nen und Kandidaten zu werben 
und zu kämpfen.

 L. Hermes

Der Vorsitzende Lothar Hermes eröffnete die Fachgruppenversammlung 
2019 und begrüßte die Anwesenden. Die Versammlung gedachte der 
seit der letzten Fachgruppenversammlung verstorbenen Mitglieder. Im 
Anschluss trug Lothar Hermes seinen Rechenschaftsbericht vor.

Kollegin Tina Tischer stellt 
das Ergebnis der vorbereiten-
den Maßnahmen des Fach-
gruppenvorstandes zur Erstel-
lung der Listen zur HPR-Wahl 
vor. Über die Listen für Beamte 
und Tarifbeschäftigte wurde 
en bloc in offener Abstimmung 
beschlossen. Am Ende des ers-
ten Tages bereitet die Fach-
gruppenversammlung das 
Gespräch mit Dr. Christoph 
Krupp, Sprecher des Vorstan-
des der BImA, vor.

In den Arbeitsgruppen
 > Personalgewinnung/ 
-bindung /-entwicklung; 
Mitarbeiterförderung,

 > Arbeitsschutz und 
-sicherheit,

 > Bauen in der BImA,
 > Wohnungsverwaltung 
und -bau in der BImA und 

 > Wahlkampfstrategie für die 
Personalratswahlen 2020

wurde am zweiten Tag der 
Fachgruppenversammlung 
kon zentriert, engagiert und 
ziel orientiert gearbeitet.

Die Fachgruppenversammlung 
begrüßt hiernach Herrn Dr. 
Christoph Krupp, der von Herrn 

Müller von ZEOP begleitet 
wurde, sowie Rita Berning, die 
Bundesvorsitzende des vbob.

Dr. Krupp gab einen Gesamt-
überblick über die Situation in 
der BImA und ging insbeson- 
dere auf die Themenbereiche 
Wohnen und Fortentwicklung 
FM ein. Weiterhin strebt Dr. 
Krupp eine deutliche Verbesse-
rung und Steigerung der An-
wenderfreundlichkeit der IT an. 
Die bestehenden Rollen der 
Beschäftigten in der Sparte FM 
sollen im Zuge der anstehen-
den Weiterentwicklung der 
Sparte „Facility Management“ 
nicht verändert werden. Erste 
Entlastung soll die Besetzung 
der freien Stellen bringen.

Weitere Entlastung soll durch 
die bereits erwähnte Moder-
nisierung/Vereinfachung der IT 
erfolgen. In Bezug auf die Aus-
weisung der OMT-Leitungen 
nach E/A 14 ist laut Dr. Krupp 
das ursprüngliche Konzept 
geändert worden; die Planun-
gen sehen vor, erfahrene Kräf-
te des gehobenen Dienstes als 
OMT-Leiter(innen) einzusetzen. 
Es bestehe keine Absicht mehr, 
hiervon noch abzuweichen. 

Dr. Krupp wirbt für eine ziel-
führende Mischung aus höhe-
rem und gehobenem Dienst 
in den Leitungsfunktionen. 
Dieses Ergebnis ist ausschließ-
lich dem Engagement der Fach-
gruppe zu verdanken und nach 
Aussage von Dr. Krupp ein Er-
folg des Einbringens in diesen 
Prozess.

Zur aus der Versammlung 
mehrfach vorgetragenen Kritik 
am Bauprojektcontrolling/ 
PPM eröffnete Dr. Krupp 
unmittelbares Vortragsrecht 
an ihn und bat, ihm entspre-
chende Stellungnahmen zu-
kommen zu lassen. Weiterer 
Diskussionspunkt war der 
Hausmeistereinsatz. Als Ergeb-
nis ist festzuhalten, dass die 
Bundesanstalt zur sachgerech-
ten Aufgabenerledigung auf 
den Einsatz von Hausmeistern 
nicht verzichten wird. 

Die Bauverwaltungen möchte 
Dr. Krupp im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten voll auslasten. 
Im Bereich ELM/Bw sollen 
die neu geschaffenen Optio-
nen (Budgetverfahren, Eigen-
beauftragung durch BImA) 
ausgeschöpft werden. Prozesse 

 < DIe Mitglieder der zweitägigen Versammlung gehen mit vielen neuen Eindrücken zurück an die Basis.
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Kommentierte Pressestimmen
„Hass ist ein Eingeständnis für Unterlegenheit.“ (Fred Ammon) 

Die Gesellschaft sieht sich zunehmend mit Hasskommentaren – insbeson-
dere auch im Internet auf den Social-Media-Kanälen – konfrontiert. Die Re-
gierung sieht die Zunahme und Intensität des Hasses im Internet inzwischen 
als Gefahr für die Demokratie; auch der Beamtenbund schlägt Alarm. 

„Kampf gegen Hass im Netz zu 
viel für Justiz – Ermittler über-
fordert“, titelt bild.de, Veröf-
fentlichung am 4. Oktober 
2019. „Es ist unerträglich, mit 
wie viel Schmutz, Hass und 
Hetze Menschen tagtäglich im 
Internet überzogen werden“, 
sagte Bundesjustizministerin 
Christine Lambrecht (SPD) zu 
BILD. „Wenn Bürgermeister 
oder andere Kommunalpolitiker 
aus Angst vor Drohungen ihre 
Ämter niederlegen, gerät sogar 
die Demokratie in Gefahr.“ Was 
tun gegen den Hass im Netz? 
Bundesjustizminis terin Lamb-
recht will das Gesetz so ändern, 
dass Betreiber von Social-Me-
dia-Plattformen, insbesondere 
Facebook, künftig etwa Mord-
drohungen oder Volksverhet-
zungen („Offizialdelikte“) direkt 
an Ermittler melden müssen. 
Bisher sind Plattformen laut 
dem um strittenen Netzwerk-
durchsetzungsgesetz (NetzDG) 
nur zum Löschen verpflichtet – 
laut  aktuellem EuGH-Urteil so-
gar weltweit. Doch Polizei und 
Staatsanwälte beklagen oft 
mangelnde Kooperation der 
 Digital-Konzerne. Nur in schnel-
ler Zusammenarbeit können 
Absender von Hasskommenta-
ren ermittelt werden. Alarmiert 
ist die Politik spätestens seit 
dem Mordanschlag auf den 
Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke durch einen 
Rechts extremen: Dem Mord  
an ihn ging systematische Het-
ze voraus. „Ich will deshalb 
 Facebook, Twitter und Co. dazu 
verpflichten, Morddrohungen 
und Volksverhetzungen an die 
Staatsanwälte zu melden. Dies 

muss dann mit Nachdruck ver-
folgt werden. Die Hetzer müssen 
wissen, dass sie für ihre Taten 
zur Verantwortung gezogen 
werden“, so die Bundesjustizmi-
nisterin. Das Internet dürfe kein 
„rechts freier Raum“ sein. 

Ein Problem: Schon jetzt ist die 
Justiz vielerorts überlastet. 
Jedes vierte Verfahren wurde im 
Jahr 2018 eingestellt, obwohl es 
einen Tatverdacht gab. Mit dem 
geplanten Gesetz würden nun 
Zehntausende strafrechtlich re-
levante Postings die Schreibti-
sche der Ermittler fluten.

Bundesvor sitzender Ulrich Sil-
berbach sagte daher gegen-
über BILD: „Wir müssten die 
konkreten Gesetzesänderun-
gen kennen, um die Idee ab-
schließend bewerten zu kön-
nen. Sofern es sich um den 
Bereich der Offizialdelikte han-
delt, kann man die Verschär-
fung nur begrüßen.“ Aber: „Ge-
setze, die in Ermangelung des 
Personals nicht überwacht 
werden können, die helfen 
nicht“, so Silberbach. 

 < Dürfen sich Beamte  
in allen Parteien en-
gagieren?

Der Thüringer Innenminister 
droht im Mitteldeutschen 
Rundfunk am 9. Oktober 2019 
„Flügel“-Sympathisanten mit 
disziplinarischen Maßnahmen“. 
In Thüringen ist eine Debatte 
über politische Bekenntnisse 
von Beamten entbrannt. In-
nenminister Georg Maier (SPD) 
hat in einem Gespräch mit der 

Nachrichtenagentur dpa Be-
amten mit Konsequenzen ge-
droht, wenn diese sich offen 
zur rechtsnationalen AfD-
Gruppierung „Flügel“ beken-
nen. Beamte, die das täten, 
müssten damit rechnen, „dass 
disziplinarische Maßnahmen 
folgen“, sagt Maier. 

Es sei zwar immer eine Einzel-
fallprüfung, doch allein das 
offene Bekenntnis zu dieser 
Gruppierung sei ein Anhalts-
punkt für eine solche Prüfung. 
Die Debatte über politische 
Bekenntnisse von Thüringer 
Beamten war vor einigen 
Tagen unter anderem durch 
eine Wortmeldung des Bun-
desvorsitzenden der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP), Oliver 
Malchow, ausgelöst worden.  
 
Dieser hatte in einem Ge-
spräch mit der Zeitung „Die 
Welt“ Thüringer Polizisten 
kritisiert, die für die AfD bei 
der Landtagswahl in Thüringen 
kandidieren. Er habe die Poli-
zisten aufgefordert, sich von 
AfD-Landeschef Höcke und 
dem rechtsnationalen „Flügel“ 
zu distanzieren, jedoch keine 
Reaktion erhalten. „Wie sie das 
mit ihrem Eid vereinbaren wol-
len, weiß ich nicht“, sagte Mal-
chow. 

Der Bundesvorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft, Rainer Wendt, hat eine 
andere Haltung dazu. Er sagte 
dem Handelsblatt, ob einzelne 
Beschäftigte des Staates sich 
von den Grundsätzen der ver-
fassungsmäßigen Ordnung  

„innerlich entfernt“ hätten, 
müssten Führungskräfte fest-
stellen. Dafür stehe ihnen ein 
umfangreiches Instrumentari-
um des Dienstrechts zur Verfü-
gung. Die „Überprüfung und 
Ausforschung der politischen 
Arbeit einzelner Mitglieder“ 
gehöre jedenfalls nicht in den 
Auf gabenkatalog einer Ge-
werkschaft. 

Eine Distanzierungserklärung 
sei außerdem ein untaugliches 
Vorgehen. „Denn wer ein Feind 
unserer Verfassung ist, wird 
wohl kaum zögern, auch seine 
Gewerkschaft zu beschwin-
deln“, sagte Wendt. 

Zum Schluss gibt es aber auch 
noch mal positive Nachrichten: 
Wie der Behördenspiegel in 
seiner Ausgabe vom 8. Oktober 
2019 titelt, ist „Ein guter An-
fang“ in Baden-Württemberg 
gelungen! Hier haben sich die 
Regierungsparteien auf eine 
Anhebung der Besoldungs-
gruppen A 5 und A 6 geeinigt. 
 
Die betroffenen Beamtinnen 
und Beamten sollen künftig 
nach der nächsthöheren Besol-
dungsgruppe bezahlt werden. 
Damit will die Landesregierung 
den Abstand zum sozialhilfe-
rechtlichen Existenzminimum 
erhöhen. Dieser Abstand muss 
seit den Urteilen des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem 
Jahr 2015 bei mindestens 
15 Prozent liegen. Der Landes-
vorsitzende des BBW-Beam-
tenbund Tarifunion, Kai 
Rosenberger, begrüßte das 
Vorhaben, hält es aber mit 
Blick auf ein Gutachten der 
Speyerer Finanzwissenschaft-
lerin Prof. Dr. Gisela Färber 
besonders in großen Städten 
für nicht ausreichend.
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 <  50 Jahre Mitgliedschaft

Winfried Blanck feiert in diesem Jahr 50 Jahre Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft. Wir – die Fachgruppe Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie – bedanken uns ganz herzlich bei einem 
hochengagierten und beliebten Kollegen und ehemaligen Perso-
nalratsmitglied. Wir wünschen auch für die Zukunft alles Gute.

 < Pensionärstreffen

Die Pensionäre und Rentner(innen) der Bonner Bundesbehör- 
den treffen sich jeden 1. Dienstag im Monat um 14 Uhr im 
Casino des Bundesministeriums des Innern, Graurheindorfer 
Straße 198, 53117 Bonn.

Der nächste Termin:  3. Dezember

Die Kölner Ruheständler (Fachgruppe 23) des vbob Stamm- 
tisch treffen sich alle zwei Monate, am 1. Dienstag um 16 Uhr 
im Bierhaus am Rhein, Frankenwerft 27, 50667 Köln.

Der nächste Termin:   3. Dezember

Die in Frankfurt und Umgebung ansässigen Ruheständler 
treffen sich jeden letzten Dienstag im Monat um 16 Uhr in 
der Weinstube im Römer, Römerberg 19, 60311 Frankfurt.

Der nächste Termin: 26. November
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Wahlvorstandsschulungen  
für die Personalratswahlen 2020

Die Tagesseminare beginnen 
jeweils um 9 Uhr, enden um 
17 Uhr und kosten 285 Euro. 
Sie beinhalten eine Tagesver-
pflegung mit zwei Kaffeepau-
sen und einem Mittagessen.

Sofern ein vbob Mitglied privat 
– also als vbob Mitglied – teil-
nimmt, wird ein Eigenanteil in 
Höhe von 25 Euro vom vbob 
beim Mitglied eingefordert.  
Das vbob Mitglied erhält von 

der dbb akademie eine Fahrt-
kostenerstattung in Höhe von 
0,30 Euro je Entfernungskilome-
ter. Sofern vbob Mitglieder die 
Veranstaltungen als dienstliche 
Fortbildung bzw. Schulung 
gem. § 46 Abs. 6 BPersVG besu-
chen, berechnet der vbob der 
Dienststelle die Seminargebühr.

Die Lernziele aller vorgenannten 
Wahlvorstandsschulungen sind: 

Die Teilnehmerinnen und 
 Teilnehmer sollen

 > die relevanten Grundlagen 
der gesetzlichen Bestimmun-
gen kennen lernen.

 > die Anwendung der Bestim-
mungen in der Praxis syste-
matisch erarbeiten.

 > die Personalratswahl rechts-
sicher durchführen können.

 > die gesetzlichen Bestimmun-
gen gezielt anwenden können.

 > die ihnen obliegenden Auf-
gaben zielgerichtet und kom-
petent wahrnehmen können. 

Anmeldungen bitte bis spätes-
tens acht Wochen vor Seminar-
beginn!

Ansprechpartner hierfür ist:

Christian Maas 
Beisitzer im Bundesvorstand 
Bundesministerium für 
 Wirtschaft und Energie

Tel. 0228.99 615-2593 
Mail: christian.maas@vbob.de

Zu Beginn des Jahres 2020 bieten wir in Zusammenarbeit mit 
der dbb akademie folgende 2-Tages-P-Seminare an:
2020 P006 CH 06.01.2020/7.01.2020 
2020 P007 CH 04.02.2020/05.02.2020 
2020 P008 CH 19.03.2020/20.03.2020

Veranstaltungsort: dbb akademie, Königswinter/ Thomasberg. 
Das „P“-Seminar ist ein Seminar mit Kostenübernahme durch 
die Dienststellen und Abwicklung der Reisekosten wie bei 
 Dienstreisen. Auch ein „P“-Seminar beginnt und endet mittags.

Alternativ dazu bieten wir an: 

1- tägige offene „Q-Seminare“:
2020 Q182 DL 08.01.2020 Marriott Hotel Köln 
2020 Q183 DL 16.01.2020 Marriott Hotel Berlin 
2020 Q184 DL 21.01.2020 Marriott Hotel Berlin 
2020 Q185 DL 27.01.2020 Marriott Hotel Köln
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